
Besondere Sicherheitserfordernisse in der Falkenstraße: Antrag
auf streckenbezogene Temporeduzierung

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00825 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirkes 05 – Au-Haidhausen vom 16.09.2020

Sehr geehrter Herr Spengler,

wir nehmen Bezug auf den o.g. Antrag, mit dem Sie in der Falkenstraße im Abschnitt
zwischen Tauben- und Ohlmüllerstraße um Vornahme einer streckenbezogenen 
Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h bitten.

Nach Prüfung des Antrags können wir Ihnen mitteilen, dass die beantrage Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 30 km/h unter Berücksichtigung der Gesamtsituation möglich und 
angezeigt ist. Für den Straßenzug der Falkenstraße im Abschnitt zwischen Dollmann- und 
Ohlmüllerstraße wird daher beabsichtigt, die Höchstgeschwindigkeit dauerhaft und ohne 
zeitliche Begrenzung in beiden Fahrtrichtungen auf 30 km/h zu beschränken. Auf den 
entsprechenden Entwurf der verkehrsrechtlichen Anordnung vom 06.11.2020 wird Bezug 
genommen.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsgemäß 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
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